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Die Ermittlung
des Geschäftswerts
Für die Bewertlng des Geschäftswerts
bei Begnindung von Wohnungs- und
Teileigentum ist der Zustand des Ob-
jekts maßgeblich. Dabei wird auf den
Zeitpunkt der Stellung des Eintragungs-
antrags abgestellt. Dieser richtet sich
nach dem Grund und Boden, aber auch
dem zu errichtenden Bauwerk. Nach An-
sicht des Oberlandesgerichts (OLG)
München ist die wertmäßige Erfassung
des erst noch zu errichtenden Gebäudes
unbedingt notwendig. Der Verkehrs-
wert des bebauten Grundstücks kann
aus den Kaufpreisen hochgerechnet wer-
den, die beim Verkauf erzielt worden
sind. OLG München, Beschluss vom26.
Juni 20L5, Az. 34 Wx 182115.

Grundbuchberichtigung ohne
Zustimmung der Gesellschafter
Wenn ein Gesellschafter einer Gesell-
schaft btirgerlichen Rechts (GbR) sei-
nen Gesellschaftsanteil auf einen Mitge-
sellschafter überträgt, genügt zur Berich-
tigung des Grundbuchs seine eigene Be-
willigung. Die verbleibenden Gesell-
schafter müssen nicht zustimmen. Ände-
rungen im Gesellschafterverband einer
GbRsind wie eine Änderung der rechtli.
chen Verhältnisse am Grundstück zu be-
handeln und müssen deswegen im
Grundbuch eingetragen werden. Der
austretende Gesellschafter muss schlüs-
sig vortragen, dass ein Wechsel der Ei-
gentümerstellung vorliegt, das Grund-
buch unrichtig íst und durch die bean-
tragte Eintragung richtig wihde. Das
Grundbuchamt darf nicht weiter nach-
prüfen und keine Beweise verlangen.
Kammergericht, Beschluss vom 30.
April 2015, Az. 1 W 46611,5,

Keine Zwangshypothek
für Bruchteilsgemeinschaft
Aufgrund nicht gezahlter Hausgeldbeträ-
ge sollte eine ZwangshyPothek ins
Grundbuch einer Wohnungseigentümer-
gemeinschaft WEG) eingetragen wer-
den. Es mangelte bei der bestehenden

Gemeinschaft jedoch an Sondereigen-
tum und der Teilung, sodass eine Bruch-
teilsgemeinschaft bestand. Dennoch
können die Forderungen gegen die
Bruchteilsgemeinschaft nicht voll-
streckt werden. Der Vollstreckungstitel
nannte explizit die nicht existierende
WEG und nicht die Bruchteilsgemein-
schaft. Oberlandesgericht München, Be-
schluss vom 16. April 20L5, Az. 34 Wx
99t15.
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Grundbuchamt darf Nacherben
n¡cht ¡nformieren
Ist im Grundbuch ein Nacherbenver-
merk eingetragen, darf der Nacherbe
(Erbe nach dem ersten Erben) nicht
vom Grundbuchamt darüber ínformiert
werden, dass der Vorerbe eine Grund-
stücksübertragung vornimmt. Vorlie-
gend hatte die Vorerbin ein Grundstück
an einen von vier Nacherben übertra-
gen. Das Grundbuchamt hatte da¡auf-
hin angekündigt, die weiteren Nacher'
ben tber die Ubertragung in Kenntnis
zu setzen. Dies ist jedoch weder rech-
tens noch notwendig. Die Rechte der
Nacherben werden durch die Eigentums-
umschreibung nicht beschnitten, da mit
Eintritt des Nacherbfalls die Wirksam-
keit der vorherigen Gnrndstircksübertra-
gung entfällt. Oberlandesgericht
Hamm, Beschluss vom 16. Januar 2015,
Az.I-1,5W 302114.

Wenn Nachbars Bäume das
eigene Grundstück verschatten
Entziehen Bäume des Nachbargrund-
stücks dem eigenen Grundstùck Luft
und Licht, stellt dies grundsätzlich kei-
ne negative Einwirkung dar. Vorlie-
gend verlangte der Grundstückseigen-
tümer die Beseitigung zweier 25 Metet
hoher Laubbäume auf dem Grundstück
des Nachbarn, die den eigenen Garten
verschatten und den Erholungswert
entziehen würden. Nach Ansicht des
Bundesgerichtshofs bestehe ein sol-
cher Beseitigungsanspruch nicht allein
durch die VerJchattung des Grund-
stücks. De¡ Grundsti.ickseigentümer
werde durch die landesrechtlich vorge-
schriebenen Abstandsvorsctuiften, dis
vorliegend auch eingehalTen wurden,
ausreichend geschützt. Sundesgerichts-
hof, Urteil võm 10. Juli20'1,5, Az.Y ZR
229t14.
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